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die Messe aufgehoben und die neue Kirchenverfassung auf die Idee der Ge¬
meinde gegründet.

Da diese Bewegungen gegen die römische Kirche in der Schweiz
immer weiter um sich griffen, so brachten es die Katholiken, um die alte
Kirche zu erhalten, auf Betrieb Fab er's und Eck's zu einem Re-
ligionsgesprach in Baden 1526, in welchem aber Haller und
O ek olampad iu s den Gegnern den Sieg nicht einräumten, so daß
dem Beispiele Zürich's zunächst die Städte Basel, St. Gallen,
Bern und Mühlhausen folgten, von wo aus sich dann Zwingli's
Reform auch in Oberdeutschland, und zwar in Straß bürg (durch
B u c e r xmb Capit o), in Lindau, M e m m i n g e n, N l m, A u g s-
burg, Kostnitz, Reutlingen verbreitete.

Weil nun Zwingli im Verwerfen alles Bestehenden (sogar der
Orgel und des Gesangs) Luthern zu weit gieng, besonders aber weil
er in der Lehre von Taufe und Abendmahl eine von der heil.
Schrift abweichende Ansicht aufsicllte, so sah Luther ihn gleichfalls
für einen Sectirer an, und es war schon seit 1523 zwischen beiden
Reformatoren ein heftiger Schriftenstreit entstanden, der allmählig
die Anhänger der Reformation in zwei sich bekämpfende Parteien schied.

(4.) Unterdessen aber hatten sich in Deutschland die katholischen
Bischöffe zu einem bessern Zusammenhalten vereinigt und die katholi¬
schen Fürsten näher verständigt, und insbesondre letztere sich bei der
Krönung F e r d i n a n d's zum Könige von B ö h m e n zu einem

gemeinsamen Angriff auf die lutherische Partei verbunden, so daß die
Reichsgewalt ungetheilt in den Händen der katholischen Mehrheit war.
Als daher die G ef ah r durch d ie T ü rken (welche 152 L Belgrad
erobert, 1526 die Ungarn bei Mohacz besiegt hatten und 1529
im Begriff waren, in Deutschland einzudringen),

1529 den Reichstag zu Speyer nöthig machte, so brachte es die katho¬
lische Mehrheit unter dem Vorsitze Ferdinand's dahin, daß der den
Evangelischen günstige Artikel des Reichsabschieds von 1526 aufge¬
hoben, das Wormser Achtsedict gegen Luther für die katholischen
Länder aufs Neue bestätigt, jede weitere Neuerung in evange¬
lischen Ländern untersagt, die Zwinglischgesinnten nebst den Wieder¬
täufern aber völlig verworfen wurden.

Zwar wollten die evangelischen Stände in Gewissenssachen die
Mehrheit nicht gelten lassen; aber vergebens. Da verfaßten die Evan¬
gelischen (lutherische und reformirte) auf der Stelle eine P r o t e st a t i o n
oder Verwahrung, und verlasen sie vor den noch versammelten Ständen.


